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I. Allgemeine Verkehrsregeln § 20 Öffentliche Ver-
kehrsmittel und Schulbusse
(6) Personen, die
öffentliche Ver-
kehrsmittel be-
nutzen wollen,
müssen sie auf
den Gehwegen, den
Seitenstreifen
oder einer Halte-
stelleninsel,
sonst am Rand der
Fahrbahn erwar-
ten.

I. Allgemeine Verkehrsregeln § 21 Personenbeförderung
(1. teil) 
(1) In Kraftfahrzeugen dürfen nicht mehr Personen beför-

dert werden, als mit Si-
cherheitsgurten ausgerüs-
tete Sitzplätze vorhanden 

sind. Dies gilt nicht in
Kraftomnibussen, bei de-
nen die Beförderung ste-
hender Fahrgäste zuge-
lassen ist. 

Es ist verboten, Perso-
nen mitzunehmen 1. auf 
Krafträdern ohne beson-
deren Sitz, 2. auf Zug-
maschinen ohne geeigne-
te Sitzgelegenheit oder 
3. in Wohnanhängern hin-
ter Kraftfahrzeugen. 
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